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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

29.03.1963 

Geschäftszahl 

0018/61 

Rechtssatz 

Der Aufwand für die AUSSTATTUNG der Tochter aus Anlaß ihrer Verehelichung wird eine steuerliche 
Berücksichtigung als außergewöhnliche Belastung iSd § 33 EStG 1953 dann nicht rechtfertigen können, wenn 
und soweit der Steuerpflichtige ein ohne unverhältnismäßige Werteinbusse realisierbares Vermögen besitzt, das 
über das Maß dessen hinaus geht, was ihm billigerweise zur Sicherung der wirtschaftlichen Existenz seiner 
selbst und der nach dem Ausscheiden der Tochter verbleibenden Familienmitglieder belassen werden muß 
(Hinweis E 17.6.1960, 2109/57, E 25.11.1960, 226/60 VwSlg 2334 F/1960 und E 19.2.1962, 229/60). 
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